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Landkreis: Heilbronn 
Stadt: Brackenheim 
Gemarkung: Dürrenzimmern 

 

Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB 
und örtliche Bauvorschriften 

„Geigersberg, 4. Änderung“ 

Maßstab 1 : 500            ENTWURF 
Auszug aus dem Liegenschaftskataster gefertigt und zum Bebauungsplan ausgearbeitet. 

 
Projekt-Nr. 320220386 
 
Untergruppenbach, den 02.06.2026 

Verfahrenshinweise für den Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften 
(§ 74 LBO) 

 

Aufstellungsbeschluss (§§ 2 (1), 13a BauGB), Beschluss zur Veröffentlichung  
im Internet bzw. zur öffentlichen Auslegung (§ 3 (2) BauGB) am  18.06.2026 

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses und der 
Veröffentlichung im Internet bzw. der öffentlichen Auslegung 
(§§ 2 (1), 3 (2) BauGB) am 03.07.2026 

Veröffentlichung im Internet bzw. öffentliche Auslegung 
(§ 3 (2) BauGB)                                                                   vom 13.07.2026 bis 14.08.2026 

Satzungsbeschluss des Bebauungsplans (§ 10 (1) BauGB) und 
der örtlichen Bauvorschriften (§ 74 (1) i. V. mit § 74 (7) LBO) am ......................  

Ausgefertigt:  Brackenheim, den ..............................  
 

 

 
Thomas Csaszar, Bürgermeister 
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Zur Beurkundung: 
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Textteil für den Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften 

Rechtsgrundlagen: §§ 2, 9, 10 und 13a des Baugesetzbuchs in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348) und § 4 Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. 
S. 698), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. November 2024 (GBl. Nr. 98) in 
Verbindung mit § 74 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung 
vom 5. März 2010 (GBl. S. 357), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. März 
2025 (GBl. 2025 Nr. 25). Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176). 

Aufhebungen: Sämtliche innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs bisher bestehenden 
örtlichen planungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen sowie frühere örtliche 
baupolizeiliche Vorschriften werden aufgehoben. 

Festsetzungen: In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:  

1. Bebauungsplan „Geigersberg, 4. Änderung 
 Planungsrechtliche Festsetzungen 

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 15 BauNVO) 

Allgemeines Wohngebiet (WA) - § 4 BauNVO. Die Ausnahmen nach § 4 (3) BauNVO werden 
gemäß § 1 (6) BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 21a BauNVO) 

Siehe Einschrieb im Plan. 

a) Grundflächenzahl (GRZ) (§ 19 BauNVO) 

Mit wasserdurchlässigem Material befestigte Stellplätze sind bei der Ermittlung der 
zulässigen Grundfläche nicht mitzurechnen (§ 19 (4) Satz 3 BauNVO). 

b) Höhe baulicher Anlagen 

Siehe Planeinschrieb 

Die maximale Höhe baulicher Anlagen ist im Bebauungsplan als Traufhöhe (TH) und 
Firsthöhe (FH) in Metern über Normalnull (ü. NN) festgesetzt. Die Traufhöhe wird durch den 
Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut, die Firsthöhe durch die Oberkante 
Dach/Dachfirst definiert. Technisch notwendige Einzelbauteile und Aufbauten sind 
ausgenommen. Unterschreitungen sind zulässig. 

1.3 Höhenlage baulicher Anlagen (§ 9 (3) BauGB, §§ 16 u. 18 BauNVO) 

Die Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) der Hauptgebäude ist im Bebauungsplan als 
Höchstmaß in Metern über Normalnull (ü. NN) festgesetzt. Maßgebend ist die 
Rohfußbodenhöhe. Unterschreitungen sind zulässig. 

1.4 Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB) 

Längsachsen der Gebäude parallel zu den Richtungspfeilen im Plan. 

1.5 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 

Besondere (von § 22 (1) BauNVO abweichende) Bauweise (b): 
Zugelassen sind Einzelhäuser und Doppelhäuser mit einer Gesamtlänge von höchstens 18 m 
und mit seitlichen Grenzabständen im Sinne der offenen Bauweise. Die maximal zulässige 
Länge einer Doppelhaushälfte ist auf 9 m begrenzt. Bei Doppelhäusern wird auf die 
Festsetzung 2.1 e) verwiesen. 
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1.6 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 (1) Nr. 6 BauGB) 

Die zulässige Zahl der Wohnungen ist begrenzt auf zwei Wohnungen im Einzelhaus und eine 
Wohnung im Doppelhaus je Doppelhausteil. 

1.7 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 23 BauNVO) 

a) Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen bestimmt. 

b) Ausnahmen gemäß § 23 (3) Satz 3 BauNVO  
Die festgesetzten Baugrenzen können mit untergeordneten Bauteilen, Terrassen, 
Eingangs- und Terrassenüberdachungen sowie Vorbauten bis 5 m Breite um bis zu 2 m 
überschritten werden. Der Abstand zur öffentlichen Fläche muss mindestens 2 m betragen. 

1.8 Nebenanlagen, Garagen und überdachte Stellplätze 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, §§ 12, 14 und § 23 Abs. 5 BauNVO) 

a) Garagen - eingeschossig - und überdachte Stellplätze sind allgemein nur innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen und auf den dafür vorgesehenen Flächen (Ga/Ca/St) 
zulässig. Sie können ausnahmsweise auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen 
zugelassen werden.  
Von befestigten öffentlichen Verkehrsflächen müssen mit Außenwänden Abstände mit 
mindestens 0,5 m eingehalten werden. Der Ein- und Ausfahrtsbereich muss bei 
geschlossenen Seitenwänden 2,5 m und bei offenen Seitenwänden 0,5 m Abstand zur 
öffentlichen Verkehrsfläche einhalten. Maßgebend dafür ist die Vorderkante der 
Dachüberstände. 

b) Nicht überdachte Stellplätze sind allgemein nur innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen und auf den dafür vorgesehenen Flächen (Ga/Ca/St) zulässig. Sie 
können ausnahmsweise auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen zugelassen 
werden. Die Vorgaben nach 1.9 a) sind zu beachten. 

c) Sonstige Nebenanlagen, sofern als Gebäude beabsichtigt, sind bis zu einer Größe von 
maximal 40 m³ auf der nicht überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. Zu öffentlichen 
Verkehrsflächen ist ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. 

1.9 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

a) Die Befestigung von Stellplätzen und Zufahrten darf nur wasserdurchlässig erfolgen 
(Rasensteine, Rasenpflaster oder ähnliches). Wasserundurchlässiges Pflastermaterial 
ohne wasserdurchlässige Abstandsfuge ist unzulässig. 

b) Zur Vermeidung anlagebedingter Bodenbeeinträchtigungen ist bei allen Baumaßnahmen 
der Oberboden nach Zwischenlagerung der Wiederverwendung zuzuführen. 

c) Die nicht überbauten und für Erschließung notwendigerweise befestigten Flächen sind zur 
Schaffung eines günstigen Bestandsklimas zu begrünen und zu bepflanzen. 

d) Zur Minimierung baubedingter Bodenverdichtungen sind die verdichteten Bereiche nach 
Abschluss der Baumaßnahmen wirkungsvoll zu lockern. 

e) Außenbeleuchtungen sind auf das unbedingte erforderliche Mindestmaß zu beschränken. 
Es sind Leuchten zu wählen, die kein Streulicht erzeugen. Gemäß § 21 Abs. 3 
Naturschutzgesetz des Landes Baden-Württemberg (NatSchG BW) sind seit dem 
01.01.2021 neu errichtete Beleuchtungsanlagen an öffentlichen Straßen, Wegen und 
Plätzen mit einer den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechenden in-
sektenfreundlichen Beleuchtung auszustatten, soweit die Anforderungen an die 
Verkehrssicherheit eingehalten sind, Gründe der öffentlichen Sicherheit nicht entgegen-
stehen oder durch oder auf Grund von Rechtsvorschriften nichts anderes vorgeschrieben 
ist.  

f) Mutterboden, der beim Bau anfällt, ist gesondert von tieferen Bodenschichten abzuheben 
und zu lagern. Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem Zustand zu erhalten und zur 
Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden. Notwendige Bodenarbeiten sind 
schonend und unter sorgfältiger Trennung von Mutterboden und Unterboden 
durchzuführen. 
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g) Um eine baubedingte Störung von Fledermäusen durch Lichtemissionen auszuschließen, 
dürfen Bauarbeiten während des Hauptaktivitätszeitraums von Fledermäusen zwischen 
dem 01. April und 31. Oktober nicht nach Sonnenuntergang erfolgen.  

h) Stützmauern, Lichtschächte und Entwässerungsanlagen sind so anzulegen, dass keine 
Fallen für Kleintiere entstehen.  

1.10 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen (§ 9 (1) Nr. 21 BauGB) 

Die im Lageplan mit „FR“ dargestellten Flächen sind zur Eintragung eines Fahrrechts 
zugunsten der Stadt Brackenheim bzw. deren Rechtsnachfolger (Erwerber des 
Baugrundstücks/der Baugrundstücke) zu belasten. 

1.11 Pflanzzwang (§ 9 (1) Nr. 25 a BauGB) 

a) Pflanzzwang - Einzelbäume (PZ/E): An den im Plan durch Planzeichen festgesetzten 
Stellen sind gebietsheimische, standortgerechte, hochstämmige Laub- oder Obstbäume zu 
pflanzen und dauernd zu unterhalten. Die örtliche Lage im Lageplan ist nicht bindend. 
Während der Aufwuchsphase sind eventuelle Ausfälle durch gleichartige Pflanzungen zu 
ersetzen (Artenempfehlung siehe Anhang der Begründung). 

b) Flächiger Pflanzzwang (PZ): Die mit Pflanzzwang belegten Flächen sind durchgehend mit 
gebietsheimischen, standortgerechten, Obst- und/oder Laubbäumen und Laubsträuchern 
zu bepflanzen. Je angefangene 75 m² zu bepflanzende Fläche je Baugrundstück sind 
mindestens ein Baum und zwei Sträucher zu pflanzen (Artenempfehlung siehe Anhang der 
Begründung). Pflanzgebote nach 1.11 a) werden angerechnet. 

 

Hinweise: 

a) Im Zuge von Bauarbeiten können im Plangebiet Funde im Sinne von § 20 
Denkmalschutzgesetz (DSchG) zutage treten, bei denen es sich um meldepflichtige 
Kulturdenkmale nach § 2 DSchG handelt.  
Auf die Einhaltung der Bestimmungen der § 20 und 27 DSchG wird verwiesen. Sollten bei 
der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befunde entdeckt werden, 
sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Gemeinde umgehend zu 
benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, 
Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, bzw. auffällige 
Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in 
unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das 
Regierungspräsidium Stuttgart (Referat 84.2) mit einer Verkürzung der Frist einverstanden 
ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der 
Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen 
Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 

b) Grundwasserableitungen - auch über das öffentliche Abwassernetz - sind unzulässig. 
Grundwassererschließungen sind der Wasserbehörde unverzüglich anzuzeigen. 
Beabsichtigte Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund 
mit Grundwasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind rechtzeitig vor deren 
Ausführung anzuzeigen. Wird im Zuge von Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser 
erschlossen, so sind die Arbeiten, die zur Erschließung geführt haben, unverzüglich 
einzustellen und das Landratsamt als untere Wasserbehörde zu benachrichtigen (§ 43 (1) 
und (6) WG). 

c) Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, dass entsprechend § 126 (1) und (2) BauGB die 
Eigentümer von an öffentliche Verkehrsflächen angrenzenden Grundstücken das 
Anbringen von Haltevorrichtungen und Leitungen für Beleuchtungskörper der 
Straßenbeleuchtung einschließlich der Beleuchtungskörper und des Zubehörs sowie 
Kennzeichen und Hinweisschildern für Erschließungsanlagen auf ihrem Grundstück zu 
dulden haben. 
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d) Zum Schutz von Vögeln und Kleinsäugern dürfen Gehölzrückschnitte und 
Rodungsmaßnahmen im Allgemeinen nur im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28./29. Februar 
durchgeführt werden (§§ 39 (5) Satz 1 Nr. 2 i.V.m. 44 (1) bis (3) BNatSchG). 

e) Auf die mit Wirkung vom 31.07.2020 geltende Änderung des Naturschutzgesetzes 
(NatSchG) wird hingewiesen. Der ergänzte § 21a Landesnaturschutzgesetzes stellt klar, 
dass Schotterungen zur Gestaltung von privaten Gärten grundsätzlich keine andere 
zulässige Verwendung im Sinne des § 9 (1) S. 1 Landesbauordnung (LBO) ist. Nach § 9 
(1) S. 1 LBO müssen „die nichtüberbauten Flächen der bebauten Grundstücke […] 
Grünflächen sein, soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige Verwendung 
benötigt werden.“ Somit dürfen seit 31.07.2020 keine Schottergärten mehr errichtet werden. 

f) Zur Förderung von Wildtieren wird eine naturnahe Gestaltung der Außenanlagen mit 
blütenreichen Flächen empfohlen. Für Insekten und Kleinsäuger können z. B. kleinflächige, 
lineare und selten gemähte Gras- und Krautsäume hergestellt werden. Gezielte 
Anpflanzungen mit heimischen Gehölzen wie Weißdorn (Crataegus sp.), Schlehe (Prunus 
spinosa), Wildrosen (Rosa sp.), Schneeball (Viburnum sp.), Hasel (Corylus avel-lana), 
Holunder (Sambucus nigra) etc. und Staudenpflanzen wie Gewöhnliches Leim-kraut 
(Silene vulgaris), Gewöhnliche Nachtkerze (Oenothera biennis), Wegwarte (Cichorium 
intybus), Seifenkraut (Saponaria officinalis) etc. sowie extensive Dach- (Sedum-
Bepflanzung oder Biodiversitätsdach) und Fassadenbegrünungen können das In-
sektenaufkommen in dem Gebiet erheblich steigern.  

g) Durch den Verlust alter Gebäude oder deren nachträglichen Wärmedämmung gehen immer 
mehr wertvolle Habitatstrukturen (Höhlen, Balken und Nischen) u.a. für Vögel, Insekten und 
Fledermäuse im Siedlungsraum verloren. Somit empfiehlt es sich aus Sicht des 
Artenschutzes, dass verschiedene Nist- und Fledermauskästen an das künftige Gebäude 
angebracht bzw. mit entsprechend vorgefertigten Bauteilen (z.B. Fledermaus Einbaustein) 
in die Gebäudestruktur integriert werden (mögliche Nistkastentypen siehe Abb. 8 – 11 in 
Anlage 1 der Begründung). 

h) Unter Berücksichtigung von Wohnhäusern, Hochhäusern und Wartehäuschen mit 
Glaselementen sterben in Deutschland im Jahr 100-115 Millionen Vögel durch Vogelschlag 
an Glas, was ein Vielfaches des durch Windkraftanlagen verursachten Vogelschlags 
darstellt. Zur Vermeidung von Vogelschlag wird für Glasflächen und -fassaden mit einer 
Größe von mehr als 2 m² die Verwendung von Vogelschutzglas empfohlen. Es sollte 
reflexionsarmes Glas verwendet werden (Gläser mit einem Außenreflexionsgrad von 
maximal 15 %), das flächige Markierungen auf den Scheiben aufweist. Einfache und 
wirksame Markierungen stellen senkrecht oder horizontal auf den Scheiben aufgebrachte 
Streifen- oder Punktmuster dar (siehe Abb. 11 und 12 in Anlage 1 der Begründung). 

i) Es wird darauf hingewiesen, dass die Pflicht zur Installation einer Photovoltaikanlage zur 
Stromerzeugung beim Neubau und bei grundlegender Dachsanierung eines Gebäudes 
auf der für eine Solarnutzung geeigneten Dachfläche besteht. 
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2. Örtliche Bauvorschriften 
für den Geltungsbereich des Bebauungsplans „Geigersberg, 4. Änderung“: 

 

2.1 Äußere Gestaltung (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 

a) Dachform und Dachneigung der Hauptgebäude: entsprechend Planeintrag.  

Bei eingeschossigen Vor- bzw. Anbauten sind auch Flachdächer zugelassen. 

Dachform der Garagen – soweit sie nicht in das Hauptgebäude integriert sind – 
ausschließlich Satteldach mit gleicher Dachneigung wie das Hauptgebäude oder begrüntes 
Flachdach (DN max. 10°). Freistehende überdachte Stellplätze (Carports) sind mit einer 
begrünten Flachdachkonstruktion (DN max. 10°) zu versehen. 

b) Farbgebung der Dächer: Zulässig sind die Farben Ziegelrot bis Rotbraun, sowie Mittelgrau 
bis Dunkelgrau. Leuchtende oder reflektierende Farben bzw. Materialien sind unzulässig. 
Davon ausgenommen sind Flächen zur Gewinnung von erneuerbaren Energien. Begrünte 
Dächer ohne Farbfestsetzung. 

c) Farbgebung der Fassaden: Leuchtende oder reflektierende Farben bzw. Materialien sind 
unzulässig. Davon ausgenommen sind Flächen zur Gewinnung von erneuerbaren 
Energien. 

d) Pro Gebäude sind auf der jeweiligen Dachfläche nur Einschnitte oder nur Aufbauten 
zulässig. Von den Ortgängen ist ein Abstand von 1,50 m einzuhalten. Die Gesamtbreite der 
Aufbauten bzw. Einschnitte darf nicht länger sein als 1/3 der horizontalen Dachlänge. 

e) Doppelhäuser sind einheitlich, d.h. mit gleicher Dachneigung, Gebäudehöhe und -tiefe, 
Dachfarbe, Dachdeckungsmaterialien, Traufüberständen und Dachaufbauten zu gestalten. 

2.2 Einfriedungen und Stützmauern (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

a) Einfriedungen 

Entlang der öffentlichen Verkehrsflächen sind Einfriedigungen nur als Hecken aus 
heimischen Sträuchern – auch mit darin einbezogenem Stabgitter-, Maschen- oder 
Knüpfdraht – bis 1,5 m Höhe zulässig. Von Fußwegen und befahrbaren Verkehrsflächen ist 
mit festen Einfriedigungen ein Grenzabstand von mindestens 0,5m einzuhalten. 
Zugelassen sind nur Zäune, die im Höhenbereich bis 20 cm über dem Boden 
Kleinsäugetiere in ihrer Bewegungsfähigkeit nicht behindern (Durchschlupf). 

b) Stützmauern 

Stützmauern sind allgemein nur bis zu einer Höhe von 1,0 m zulässig, verbleibende 
Höhenunterschiede sind abzuböschen. Von Fußwegen und befahrbaren öffentlichen 
Verkehrsflächen ist mit Stützmauern ein Grenzabstand von mindestens 0,5 m einzuhalten. 

2.3 Antennenanlagen (§ 74 (1) Nr. 4 LBO) 

Je Gebäude ist nur eine Außenantenne zulässig. 

2.4 Niederspannungsfreileitungen (§ 74 (1) Nr. 5 LBO) 

Niederspannungsfreileitungen sind unzulässig. Bundesrechtliche Vorschriften bleiben 
unberührt. 

2.5 Anlagen zum Sammeln, Verwenden oder Versickern von Niederschlagswasser (§ 74 
(3) Nr. 2 LBO) 

Das Niederschlagswasser von Dachflächen ist getrennt vom häuslichen Abwasser zu erfassen 
und in Zisternen einzuleiten. Hierbei ist die DIN 1988 zu beachten. Die Zisternen sind mit mind. 
3 cbm Nutzvolumen und 3 cbm Rückhaltevolumen mit gedrosselter Überlaufabgabe (d.h. 
Mindestgröße insgesamt 6 cbm) anzulegen. 

2.6 Erhöhung der Zahl der Stellplätze (§ 74 (2) Nr. 2 LBO) 

Die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen (§ 37 (1) LBO) wird auf 2,0 Stellplätze erhöht. 


